
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 10.12.2010 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/243 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 16.12.2010 

Rat 22.12.2010 

 
 

 

Betreff: 1. vereinfachte Änderung  des Bebauungsplanes "Eichenkamp II", 

Ortsteil Osterwick 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

 

FB/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  keine 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Eichenkamp II“, 
Ortsteil Osterwick, wird gemäß § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) entsprechend dem 
der Sitzungsvorlage Nr. VIII/243 beigefügten Entwurf bestehend aus Planzeichnung und 
Begründung durchgeführt. 
 
Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

 

 

 

Sachverhalt: 
 

Eine am „Hasenbusch“ ansässige Firma errichtet zur Zeit auf dem Grundstück Gemar-
kung Osterwick, Flur 22 , Flurstück Nr. 131 eine Produktionshalle mit Büro- und Sozial-
trakt für die Holzfenster- und Türproduktion. 
Die bei der Produktion anfallenden Holzspäne sollen gesammelt und zum Beheizen der 
Gebäude verwendet werden. Hierfür ist es notwendig, einen Spänebunker zu errichten, 
dessen Außendurchmesser ca. 6,20 m und Baukörperhöhe ca. 19,50 m betragen. Der 
Lageplan der beabsichtigten Bebauung sowie die Ansichten des Spänebunkers sind als 

Anlage I beigefügt.  
 
Das Grundstück wird planerisch durch den Bebauungsplan “Eichenkamp II“ abgedeckt. 
Aufgrund der unterschiedlichen Höhenlage des Grundstückes, wurden im Bebauungsplan 
Gebäudehöhen über NN festgesetzt. Der Spänebunker soll in einem Bereich errichtet 
werden, wo eine Höhe von 118 m über NN vorgeschrieben ist. Der Spänebunker soll je-
doch eine Höhe von 123,30 m über NN erhalten und ist somit 5,30 m höher als im Be-
bauungsplan zulässig. 
 
Die Realisierung des Bauvorhabens erfordert eine vereinfachte Änderung des Bebau-
ungsplanes gemäß § 13 BauGB.  
 
Das Planungsbüro Wolters Partner, Coesfeld, hat einen Entwurf zur Änderung des Be-
bauungsplanes „Eichenkamp II“ einschließlich der Begründung erstellt. Der Planentwurf 

mit Begründung ist als Anlage II beigefügt. 
 
Zur Einleitung des Verfahrens ist nunmehr der Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 BauGB 
zu fassen.  
 
Im Auftrage: 
 
 
 

Brodkorb 
Stellv. Fachbereichsleiterin 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Lageplan und Ansichten 
Anlage II: Planentwurf mit Begründung  
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